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Abschnitt III
Bestimmungen über die mit der Eisenbahn 

beförderten Postsendungen

Artikel 18
(1) Die Übergabe und Übernahme der Postsendungen 

zwischen den Postverwaltungen der Abkommenspart
ner wird , in den Übergabebahnhöfen von Beschäftigten 
dieser Verwaltungen nach den Abkommen des Welt
postvereins und den zwischen den Postverwaltungen 
abgeschlossenen Vereinbarungen durchgeführt.

(2) Briefkartenschlüsse können nach Vereinbarung 
der Eisenbahn- und Postverwaltungen der Abkommens
partner auch Beschäftigte der Eisenbahnverwaltungen 
austauschen.

Abschnitt IV
Bestimmungen für das Überschreiten der Staatsgrenze

Artikel 19
Die Beschäftigten der Eisenbahnverwaltung eines 

Abkommenspartners, die zur Dienstausübung auf dem 
Territorium des anderen Abkommenspartners ein
gesetzt sind, überschreiten die Staatsgrenze mit Doku
menten, die entsprechend den innerstaatlichen Rechts
vorschriften der Abkommenspartner zum Grenzüber
tritt berechtigen.

Artikel 20
Das Einsteigen in die Züge und das Aussteigen aus 

den Zügen auf der Eisenbahnstrecke zwischen den 
Grenzbahnhöfen ist verboten. Dieses Verbot betrifft 
nicht die Beschäftigten der Grenz-, Zoll- und Trans
portsicherungsorgane und die Beschäftigten der Eisen
bahnverwaltungen bei der Ausübung ihres Dienstes.

Abschnitt V 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit

Artikel 21'
(1) Für Schäden, die beim Eisenbahnbetrieb auf den 

Streckenabschnitten zwischen der Staatsgrenze und den 
Grenzbahnhöfen und auf den Grenzbahnhöfen ent
stehen, ist Dritten gegenüber die Eisenbahnverwaltung 
des Abkommenspartners verantwortlich, auf dessen 
Territorium diese Schäden verursacht wurden.

(2) Die Verantwortlichkeit der Eisenbahnen aus den 
Frachtverträgen sowie für Schäden an Fahrzeugen, 
Lademitteln, Behältern und Paletten regelt sich nach 
den internationalen Abkommen, die die Abkommens
partner verpflichten, und den Vereinbarungen, an die 
ihre Eisenbahnverwaltungen gebunden sind.

Die Verantwortlichkeit der Eisenbahnen aus den Be
förderungsverträgen regelt sich entsprechend den inter
nationalen Abkommen, die die Abkommenspartner ver
pflichten, oder nach den innerstaatlichen Rechtsvor
schriften.

Artikel 22
Erleiden Beschäftigte der Eisenbahnverwaltung des 

einen Abkommenspartners bei der Ausübung des 
Dienstes oder auf dem Wege zum und vom Dienst auf 
dem Territorium des anderen Abkommenspartners 
einen Schaden, so wird dieser von der Eisenbahnver
waltung ersetzt, der sie angehören.

Artikel 23
Die gegenseitige Verantwortlichkeit der Eisenbahn

verwaltungen der Abkommenspartner für Schäden, die

im grenzüberschreitenden Verkehr entstehen, richtet 
sich nach folgenden Grundsätzen:

1) Für Personen- und Sachschäden, die von Beschäf
tigten der Eisenbahnverwaltungen verursacht wor
den sind, ist die Eisenbahnverwaltung verantwort
lich, der diese Beschäftigten angehören.

2) Wurde der Schaden von Beschäftigten beider Eisen
bahnverwaltungen verursacht oder läßt sich nicht 
feststellen, wer den Schaden verursacht hat, so sind 
dafür beide Eisenbahnverwaltungen zu gleichen 
Teilen verantwortlich.

3) Für Personen- und Sachschäden, die durch den man
gelhaften Zustand der Eisenbahnanlagen, Einrich
tungen und Triebfahrzeuge entstanden sind, ist die 
Eisenbahnverwaltung verantwortlich, der die Unter
haltung dieser Anlagen, Einrichtungen und Trieb
fahrzeuge obliegt.

4) Bei Schäden, die durch den mangelhaften techni
schen Zustand der Wagen oder durch unsachgemäße 
Beladung entstanden sind, regelt sich die Verant
wortlichkeit nach den internationalen Abkommen, 
die beide Abkommenspartner verpflichten, und nach 
den Vereinbarungen, an die ihre Eisenbahnverwal
tungen gebunden sind.

5) Schäden, die durch unabwendbare Ereignisse verur
sacht worden sind, werden gegenseitig nicht ersetzt,

Artikel 24
Die Eisenbahnverwaltung des einen Abkommens

partners hat das Rückgriffsrecht gegen die Eisenbahn
verwaltung des anderen Abkommenspartners, soweit 
sie durch eine rechtskräftige Entscheidung zum Ersatz 
eines Schadens verurteilt worden ist, für den die andere 
Eisenbahnverwaltung nach Artikel 23 ganz oder zum 
Teil verantwortlich ist. Das gleiche Rückgriffsrecht be
steht, wenn beide Eisenbahnverwaltungen übereinge
kommen sind, daß eine von ihnen die Entschädigungs
ansprüche regelt, obwohl nach Artikel 23 die andere 
ganz oder zum Teil verantwortlich ist. Vergleiche, An
erkenntnisse und Versäumnisurteile sind jedoch hin
sichtlich des Rückgriffs gegen die andere Eisenbahn
verwaltung nur dann verbindlich, wenn diese ihnen zu
gestimmt oder sich auf Anfrage der die Entschädigungs
ansprüche regelnden Eisenbahnverwaltung trotz Mah
nung innerhalb der angemessenen festgelegten Frist 
nicht geäußert hat.

Artikel 25
Die Eisenbahnverwaltungen der Abkommenspartner 

legen in den Vereinbarungen zur Durchführung dieses 
Abkommens das Verfahren zur Feststellung der Ur
sachen von Schäden und zur Regulierung entstandener 
Zahlungsansprüche fest,

Abschnitt VI
Bestimmungen über die Abgeltung der Leistungen

Artikel 26
(1) Alle Zahlungen und Verrechnungen, die sich aus 

der Durchführung dieses Abkommens ergeben, werden 
entsprechend den Bestimmungen der für beide Ab
kommenspartner jeweils geltenden Zahlungsabkommen 
durchgeführt.

(2) Die Eisenbahnverwaltungen der Abkommehs
partner vereinbaren die Art und Weise der Abgeltung4 
der Leistungen, die sich aus der Durchführung dieses 
Abkommens ergeben.


